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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

22.11.1988 

Geschäftszahl 

87/04/0107 

Rechtssatz 

Die Tatsache, dass am Weiterbestand eines Gewerbebetriebes zur Arbeitsplatzsicherung ein öffentliches 
Interesse besteht, ist kein Grund, von der Entziehung einer Gewerbeberechtigung abzusehen, da ein solcher 
Ausnahmetatbestand im Gesetz nicht vorgesehen ist. 


